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deren „ahistorischer Denkweise" und entsprechend verminderter Effizienz es 
entgegenzuarbeiten unternimmt. 

Ausgangspunkt des staatlichen Bildungssystems im preußischen Staat — die-
ser allein wird behandelt — bildeten im späten 18. Jh. „die Kosten der Militär-
maschine" und die von ihr bewirkte fiskalische Misere, der vom König und 
seiner Verwaltung mit einer Politik aktiver Landesentwicklung begegnet wurde. 
Spielten hierbei Verwissenschaftlichung und Rationalisierung von Staat und 
Gesellschaft eine immer wichtigere Rolle, so konnten hiervon die vorhande-
nen Erziehungsinstitutionen — Elternhaus, niedere Schulen in Land und Stadt, 
Lateinschulen, Ritterakademien, Universitäten — nicht unberührt bleiben, um 
so mehr, als ihnen Willen oder Fähigkeit zur Aufnahme der neuen Lehrinhalte 
und der ihnen entsprechenden Vermittlungsweisen nach allgemeiner Auffas-
sung, wie sie vor allem Kameralisten und „Policeywissenschaftler" formulier-
ten, fehlten und weil andererseits allgemein „von dem engen Zusammenhang 
zwischen der Förderung des Staatswohls und der gleichzeitigen Förderung 
der Interessen der Staatseinwohner" (S. 27) ausgegangen wurde. War „die 
preußische Verwaltung bei allen inneren Reformen der Träger der Staatsidee 
und damit auch der Träger der neuen Vorstellungen von den Schulen" (S. 34), 
so kam es doch erst 1787 mit der Bildung des Oberschulkollegiums zur Errich-
tung einer obersten preußischen Schulbehörde, welche die seit 1771 laufenden 
Bemühungen des Ministers v. Zedlitz um eine Verbesserung der Schulen auf 
dem Wege schrittweiser Reformen abschloß. 

Eindrucksvoll hat H. die mühsamen Anfänge, das Suchen nach Vorbildern, 
die Entwicklung einer Theorie geschildert, wie sie v. Zedlitz schließlich 1777 
vorlegte. Sie beruhte auf dem Leitbild einer Erziehung zu einem „Patriotismus" 
des Gehorsams und zugleich der Nützlichkeit im monarchischen Staate und 
kannte schon die allgemeine und klassenspezifische Unterweisung der Staats-
bürger, wie sie folgends in den Diskussionen der aufgeklärten Berliner Mitt-
wochsgesellschaft aufgegriffen wurde. Von besonderer Bedeutung waren für 
v. Zedlitz sodann die praktischen Versuche zur Verbesserung des Landschul-
wesens, wie sie Herbig in Nachterstedt und v. Rochów auf seinen branden-
burgischen Gütern durchführten, im Falle des letzteren mit dem klaren Motiv 
einer Intensivierung des Gutsbetriebs durch Schulung der abhängigen Bauern 
bzw. der Bekämpfung der Landplage des Betteins durch Vermittlung von ge-
werblichen Grundkenntnissen. 

Das Oberschulkollegium, konzipiert von Aufklärern, ist dann freilich mit 
seinen bedeutenden Aufsichts- und Eingriffsrechten in Lehrgehalte wie 
-methoden, Schuletats und Stellenbesetzungen paradoxerweise schnell zu einem 
Instrument konservativer Schulpolitik geworden, wie sie sich mit dem Namen 
Woellner verbindet und wie sie späterhin unter Friedrich Wilhelm III. modifi-
ziert, aber im wesentlichen im gleichen Sinne fortgeführt wurde. Freilich 
ging es zunächst vor allem um das Prinzip, das sich mit der Weiterexistenz der 
Konsistorien als Aufsichtsorganen auf provinzieller, der Ortsgeistlichkeit auf 
lokaler Ebene und dem Fortbestehen der Schulträgerschaften zunächst nur 
langsam entfalten konnte, da aus finanziellen und anderen Gründen an eine 
völlige Verstaatlichung nicht zu denken war. 

Vor allem handelte es sich um die neuen Aufgaben für die „Land- oder 
Bauernschulen", für die aus der Aufspaltung der Lateinschulen entstandenen 
Bürgerschulen einerseits und der Gymnasien andererseits, deren Bildung um-
fangreiche Kapazitätsberechnungen zeitigten, die auf Verminderung der Gym-
nasien mit dem Ziel einer folgenden Reduktion der Studentenzahlen insge-
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samt und der Aufhebung einzelner Universitäten hinausliefen. „Mit der Zu-
weisung der niederen Schulen als Träger der berufsständisch orientierten 
Einweisung für die unterste ,Klasse' der Nation, mit der Forderung nach Ein-
richtung einer Bürgerschule für die Schicht des produzierenden städtischen 
Mittelstandes und schließlich mit der Umwandlung der Lateinschulen in funk-
tionsfähige Gymnasien für die ,Klasse' der staatsnahen Schichten hatte v. 
Zedlitz den Grund für das künftige Dreiklassenschulsystem gelegt. Die Ratio-
nalisierung der vormodernen Schuleinrichtungen sollte leistungsfähige Bil-
dungseinrichtungen der bürgerlichen Gesellschaft schaffen, deren Kosten ange-
sichts des Nutzens vertretbar sein sollten" (S. 228 f.). — Eine Fülle von 
Maßnahmen, die der Überfüllung der Universitäten entgegenwirken sollten, 
verwandelte diese „immer mehr zu Ausbildungsstätten für die Staatsdiener", 
verstaatlichte sie in hohem Grade, ohne die frühere Selbstregierung dieser 
Korporationen völlig aufzuheben, vor allem durch den Ausbau eines staatlichen 
Prüfungswesens, die Reduktion der akademischen Gerichtsbarkeit und die 
Disziplinierung der Studenten von Staats wegen. 

Abschließend beschäftigt sich H. mit der Entwicklung und Weiterführung 
einer bürgerlichen Erziehungstheorie und der Behandlung der neuen Schul-
organisation, vor allem aber auch des Elternrechts im Allgemeinen Landrecht 
von 1794. Auch hier bei den schulrechtlichen Passagen erweist dieses sich als 
Kompromiß „zwischen überkommenem Zustand und zukunftsgerichteter Ab-
sicht", wie für andere Sachgebiete schon Koselleck feststellen konnte. 

Als Historiker kann man dem Vf. zu seiner klugen und interessanten Arbeit 
gratulieren und sieht gern über seine Schwierigkeiten beim Einbau lateinischer 
Termini hinweg, weniger gern über das Fehlen des Namenregisters. Ob über-
haupt und welchen Nutzen die Bildungsplaner ihr entnehmen können, wird 
ein Historiker kaum abschätzen dürfen. Einem engagierten Laien unserer Tage 
freilich dürften manche der Strategien und Taktiken des Ministers v. Zedlitz 
imponieren, etwa die vieljährige Vorbereitung seiner Reorganisationen, der 
lange Atem seiner Reformpolitik, das Augenmaß im Vorgehen, die Bevorzugung 
der Etablierung subsidiärer staatlicher Institutionen unter Vermeidung eines 
Ausschließlichkeitsanspruchs, das Rechnen mit vorhandenen Verfügungsmitteln, 
die Bemühung um Konsens etc. etc. — Anlaß zum Nachdenken jedenfalls gibt 
dieses Buch in Hülle und Fülle. 

Marburg/L. Thomas Klein 

Unter Napoleon gegen Preußen. Tagebuch des Leutnant Moritz vom Sächsi-
schen Truppencorps 1807. Bearb. und hrsg. von Rainer P o s t e 1. (Studien 
zur Geschichte Preußens, Bd 23.) G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung. Köln, 
Berlin 1975. 120 S., 1 Kte. 

In den letzten Jahren ist das Interesse an dem ersten bedeutenden Winter-
krieg der deutschen Geschichte, dem Feldzug in Ostpreußen von 1807, stärker 
geworden. Es darf als Verdienst angesehen werden, das fast in Vergessenheit 
geratene Tagebuch des sächsischen Premierleutnants Moritz, der im Regiment 
Prinz Clemens an den Kampfhandlungen teilnahm, zu neuem Leben erweckt 
zu haben. 

Moritz war damals 34 Jahre alt und empfand nach einer langen Friedens-
dienstzeit mit dem öden Gamaschendrill jener Jahre den Krieg als eine Mög-
lichkeit, seinen Horizont zu erweitern. Sorgfältig führte er sein Tagebuch, in 
dem er stolz vermerkt, wenn sächsische Truppen sich irgendwo auszeichneten, in 
dem er aber auch die hohen Blutopfer seines Regimentes auf dem Schlacht-


